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Organisationseinheit: 

Stadtplanung und Bauaufsicht 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 – 7. 

Änderung; Gebiet: „Gewerbestraße“. 

2. Der Geltungsbereich (aufgeteilt in zwei Teilbereiche) ergibt sich aus der beigefügten 

Anlage. 

3. Dem Verkauf eines ca. 50 m² großen Teilbereiches des Flurstücks 117/24, Flur 4, Ge-

markung Norden an den Antragsteller wird zugestimmt. Der Verkauf erfolgt nach dem 

derzeitigen Bodenrichtwert von 40 € / m². 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 

Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  
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Finanzen      

Finanzielle Auswirkungen Ja  Betrag: +2000 €  

 Nein     

      

Hh-Mittel stehen im      

Haushaltsjahr 201  Ja  Produkt-Nr.:        

zur Verfügung Nein  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

      

Folgejahre Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     

      

Folgekosten einschl. Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Abschreibungen/Sonderp. Nein     

      

Außerordentl. Aufwend./  Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Erträge (z.B. Verkauf un-

ter/über Restwert) 

Nein     

      

Hat diese Entscheidung      

konsolidierende Wirkung Ja  (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

für den Haushalt? Nein     
 

Personal      

Personelle Auswirkungen Ja         

   (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) 

 Nein     
 

Strategische Ziele  

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort 

unter Nutzung der vorhandenen Stärken. 
 

 

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister 

zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. 
 

 

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und 

Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. 
 

 

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen  

und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur  

und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. 
 

 

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 

und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. 
 

 

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. 
 

 

7. Unterstützung der Flüchtlingshilfe.  
  

Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- 

und Rechtslage gesondert erläutern.) 

 

   

 Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)  

        
   

 Andere Ziele:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 befinden sich unter anderem zwei Autohäu-

ser, ein Bauunternehmen sowie ein Hotel. Diese vier Betriebe beantragen die Änderung des 

Bebauungsplanes. Die beiden Autohäuser müssen sich neuen vertraglichen Bedingungen der 

Automobilkonzerne stellen. Hierzu gehören die Erweiterung der Werkstattbereiche. Eines der 

beiden Autohäuser benötigt dazu noch einen LKW-Stellplatz für den Werkstattbereich und 

stellt deshalb den Antrag, einen Teilbereich des städtischen Flurstücks 117/24 zu erwerben 

(siehe Anlagen) Dieses soll gemäß Antrag verkauft werden. Heranzuziehen ist der Boden-

richtwert, welcher bei der betroffenen Fläche 40 € / m² beträgt. Bei rund 50 m² Fläche beträgt 

der Gesamtpreis ca. 2000 € + Nebenkosten. Das Bauunternehmen grenzt direkt an eines der 

Autohäuser an und hat für dessen Erweiterung auch Flächen veräußert. Derzeit befindet sich 

dort ein Betriebsleiterhaus, welches seit langem leer steht, jedoch immissionstechnische Be-

schränkungen verursacht, welche die Nutzung des Geländes für das Bauunternehmen ein-

schränkt. Weiterhin besteht ein Hotel, welches zur Herstellung eines zeitgemäßen Zustandes 

und Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt vollständig umgebaut und um ein Geschoss aufge-

stockt werden soll. Die genannten Anforderungen können durch den derzeit rechtskräftigen 

Bebauungsplan nicht erfüllt werden. 

 

Die vier Unternehmen übernehmen die Kosten der Planung. Städtebaulich bestehen keine 

Bedenken, die Verwaltung empfiehlt daher, der Aufstellung der Bebauungsplanänderung 

zuzustimmen.    

 

 

Anlagen: 

Anlage 1 – Antrag 1 

Anlage 2 – Antrag 2 

Anlage 3 – Antrag 3 

Anlage 4 – Antrag 4 

Anlage 5 - Geltungsbereich 
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